
 

Prüfungsordnung 
 

für den Bachelor-Studiengang in Psychologie an der  
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der  

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vom 15.10.2020  
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 
(GV.NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 14. April 2020 
(GV.NRW S. 218), hat die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf die folgende Prü-
fungsordnung erlassen. 
___________________________________________________________ 
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§ 1 Geltungsbereich und Zugangsvoraussetzungen 

(1) Diese Prüfungsordnung regelt den Abschluss des Studiums im Bachelor-Studiengang 
Psychologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 

(2) Eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber wird für den Bachelor-Studien-
gang in Psychologie eingeschrieben, wenn er oder sie die hierfür erforderliche Qua-
lifikation nachweist und kein Einschreibungshindernis vorliegt. Angewendet wird die 
Einschreibungsordnung in der jeweils geltenden Fassung. Die Einschreibung ist nur 
zum Wintersemester möglich. 

(3) Die Qualifikation für den Bachelor-Studiengang Psychologie kann durch die allge-
meine Hochschulreife, die fachgebundene Hochschulreife oder eine als gleichwertig 
anerkannte Vorbildung nachgewiesen werden.  

§ 2 Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung, Akademischer Grad 

(1) Der Bachelor-Studiengang bietet mit der Bachelor-Prüfung einen ersten berufsquali-
fizierenden Abschluss in Psychologie.  

(2) Ziel des Studiums ist die Vermittlung der für den Übergang in die Berufspraxis not-
wendigen grundlegenden Fachkenntnisse und der Fähigkeit, die zentralen Wissens-
bestände des Fachs zu überblicken und grundlegende wissenschaftliche Methoden 
und Erkenntnisse anzuwenden. Durch das Bachelor-Studium sollen Studierende in 
die Lage versetzt werden, an einem konsekutiven Master-Studiengang – auch an ei-
nem Master-Studiengang mit dem Schwerpunkt „Klinische Psychologie und Psycho-
therapie“ – erfolgreich teilzunehmen. 

(3) Durch die Prüfungen des ersten Studienabschnittes im Bachelor-Studium (die so ge-
nannte Orientierungsphase) soll festgestellt werden, ob die bzw. der Studierende die 
allgemeinen Grundkenntnisse erworben hat, die dazu befähigen, den zweiten Stu-
dienabschnitt des Bachelor-Studiengangs (die so genannte Kernphase) aufzunehmen. 

(4) Durch die Bachelor-Prüfung soll festgestellt werden, ob die bzw. der Studierende die 
in (2) beschriebenen Ziele erreicht hat. 

(5) Aufgrund der bestandenen Bachelor-Prüfung verleiht die Mathematisch-Naturwis-
senschaftliche Fakultät den akademischen Grad „Bachelor of Science“ (abgekürzt: 
„B.Sc.“) im Fach Psychologie. 

§ 3 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums 

(1) Die Regelstudienzeit, einschließlich der Zeit für die Abschlussarbeit und für das voll-
ständige Ablegen aller Prüfungen, beträgt sechs Semester. 

(2) Das Studium gliedert sich in folgende Studienabschnitte: 
a. die Orientierungsphase im Umfang von 2 Semestern und 
b. die Kernphase im Umfang von 4 Semestern. 

(3) Ein Modul in der Kernphase kann nur belegen, wer mindestens 30 Kreditpunkte aus 
der Orientierungsphase erworben hat und mindestens eine der beiden Modulprüfun-
gen Modul B-I (Quantitative Methoden I) oder Modul B-II (Quantitative Methoden 
II) bestanden hat. 

(4) Das Studium ist vollständig modular aufgebaut. Mit jedem erfolgreich absolvierten 
Modul können die im Modulhandbuch beschriebenen Kompetenzen erreicht werden. 

(5) Mit dem Bestehen einer Modulprüfung wird eine festgelegte Anzahl so genannter 
Kreditpunkte („Credits“) erworben. Die Anzahl der Kreditpunkte eines Moduls ergibt 
sich aus dem durchschnittlichen studentischen Zeitaufwand, der für den Erwerb der 



 

Qualifikationen des Moduls erforderlich ist („Workload“). Ein Kreditpunkt beinhal-
tet einen durchschnittlichen studentischen Arbeitsaufwand von 30 Stunden. Dabei 
entsprechen die Maßstäbe für die Bestimmung der Kreditpunkte dem European Cre-
dit Transfer and Accumulation System (ECTS). Alle Module außer dem Pflichtmodul 
„Versuchspersonenstunden“ sind eindeutig nur einem Studienabschnitt zugeordnet. 
Module können mehrere Teilprüfungen beinhalten. 

(6) Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es notwendig, insgesamt 180 Kredit-
punkte zu erwerben. In der Orientierungsphase müssen 59 Kreditpunkte, in der Kern-
phase 120 Kreditpunkte erworben werden; von letzteren werden durch das insgesamt 
10-wöchige Berufspraktikum 13 Kreditpunkte, durch das Projektmodul „Einführung 
in das wissenschaftliche Arbeiten“ 1 Kreditpunkt und durch die erfolgreich abge-
schlossene Bachelor-Arbeit 12 Kreditpunkte erworben. Zusätzlich wird 1 Kredit-
punkt über die 30 im Sinne des § 10 Abs. 4 abzuleistenden Versuchspersonenstunden 
erworben. 

(7) Anlage 1 legt die Pflicht- und Wahlpflichtmodule fest, die für die Erlangung des Stu-
dienabschlusses zu belegen und mit einer Modulprüfung erfolgreich abzuschließen 
sind. Die näheren Inhalte der Module werden in einem Modulhandbuch beschrieben, 
das nicht Teil der Prüfungsordnung ist. 

§ 4 Form der Prüfung 

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus bewerteten Modulprüfungen und der bewerteten 
Bachelor-Arbeit. Modulprüfungen können durch schriftliche oder mündliche Prüfun-
gen abgelegt werden. Für jedes Modul wird vor Beginn der Lehrveranstaltungen fest-
gelegt, in welcher Form die Modulprüfungen erfolgen; dies wird den Studierenden 
zu Beginn der Modulveranstaltungen mitgeteilt. Eine Modulprüfung kann abgelegt 
werden als  

a. Klausur, 
b. mündliche Prüfung oder 
c. dokumentierter Einzelbericht (schriftlich, als Arbeitsprobe oder als Refe-

rat). 
(2) Eine Modulprüfung kann aus mehreren Teilprüfungen bestehen. 
(3) Form und Umfang der Modulprüfung sind im Modulhandbuch festgelegt. Über Än-

derungen entscheidet der Prüfungsausschuss. Änderungen sind den Studierenden 
rechtzeitig, spätestens jedoch vor Beginn der Veranstaltungen des betreffenden Mo-
duls bekannt zu geben. 

(4) Eine Pflicht zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen besteht in allen Modulen oder 
Modulteilen, in denen die regelmäßige Anwesenheit und die aktive Teilnahme für 
das Erreichen des Lernziels erforderlich ist. Das ist in der Regel bei allen Lehrveran-
staltungen außer bei Vorlesungen der Fall. Eine Anwesenheitspflicht ist erfüllt bei 
maximal einer unentschuldigt versäumten Sitzung bei Veranstaltungen mit zwei Se-
mesterwochenstunden, bzw. maximal zwei unentschuldigt versäumten Sitzungen bei 
Veranstaltungen mit vier Semesterwochenstunden, bzw. bei 90% der beigewohnten 
Veranstaltungszeit bei sonstigen Veranstaltungen. Als entschuldigt gilt ein von der 
oder dem Modulverantwortlichen akzeptierter Nachweis eines nicht von der oder 
dem Studierenden zu vertretenden Grundes. Für Lehrveranstaltungen, die gemäß der 
Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zu belegen 
sind, somit die Module C, F und Q, besteht darüber hinaus stets eine Anwesenheits-
pflicht. Stellt die oder der Modulverantwortliche eine nicht regelmäßige Teilnahme 
fest, gilt das Modul als nicht besucht und muss wiederholt werden. 



 

§ 5 Wiederholbarkeit von Prüfungen 

(1) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Prüfungen müssen wiederholt 
werden. Wiederholungsprüfungen müssen für Klausuren und mündliche Prüfungen 
im jeweils nächstfolgenden Prüfungszeitraum abgelegt werden; eine Abmeldung ist 
nicht zulässig. Dokumentierte Einzelberichte, welche nicht mindestens mit „ausrei-
chend“ benotet wurden, müssen innerhalb einer vom Veranstaltungsleiter oder der 
Veranstaltungsleiterin festgesetzten Frist überarbeitet eingereicht werden. Bestehen 
Modulprüfungen aus mehreren Teilprüfungen, können nur diejenigen Teilprüfungen 
wiederholt werden, die mit „nicht bestanden“ bewertet wurden. 

(2) Die Anzahl der Versuche, eine Modulprüfung zu bestehen, ist auf drei begrenzt. 
(3) Bestandene Modulprüfungen können nicht wiederholt werden. 
(4) Die nicht bestandene Bachelor-Arbeit kann einmal wiederholt werden. Eine zweite 

Wiederholung ist ausgeschlossen. 

§ 6  Mündliche Modulprüfungen 

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll die Kandidatin oder der Kandidat nachwei-
sen, dass sie oder er über ein breites Grundlagenwissen verfügt, die Zusammenhänge 
des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge 
einzuordnen vermag.  

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor zwei Prüferinnen und Prüfern oder 
vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin 
oder eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung abgelegt. Mündliche Prüfun-
gen, durch die das endgültige Nichtbestehen der Bachelor-Prüfung festgestellt wer-
den kann, sind stets vor zwei Prüfenden abzulegen. Vor der Festsetzung der Note 
gemäß § 9 beraten die Prüferinnen und Prüfer über die Notengebung. Die Beisitzerin 
oder der Beisitzer ist vor der Notenfestsetzung anzuhören. Die Note wird der Kandi-
datin oder dem Kandidaten im Anschluss an die Prüfung mitgeteilt. Die Notengebung 
muss begründet werden. 

(3) Die Dauer mündlicher Prüfungen beträgt je Kandidatin oder Kandidat mindestens 15 
Minuten und höchstens 45 Minuten. 

(4) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis einer mündlichen Prüfung sind in 
einem Protokoll festzuhalten, welches von den Prüfenden und der Beisitzerin bzw. 
dem Beisitzer zu unterschreiben ist. 

(5) Studierende können nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse an einer mündlichen 
Prüfung als Zuhörende teilnehmen, sofern sie ein berechtigtes Interesse darlegen und 
kein Prüfling widerspricht. Ein berechtigtes Interesse liegt insbesondere vor, wenn 
der oder die Studierende demnächst die gleiche Prüfung ablegen will. 

§ 7 Schriftliche Modulprüfungen 

(1) Schriftliche Modulprüfungen können als Klausuren oder dokumentierte Einzelbe-
richte ausgestaltet werden. Klausuren können Aufgaben enthalten, bei denen mehrere 
Antworten zur Wahl stehen (Antwort-Wahl bzw. Multiple-Choice-Aufgaben). 

(2) In schriftlichen Modulprüfungen soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, 
dass sie oder er in begrenzter Zeit mit den gängigen Methoden des Fachs Aufgaben 
lösen und Probleme bearbeiten kann. Darüber hinaus soll festgestellt werden, ob die 
Kandidatin oder der Kandidat über notwendiges Grundlagenwissen verfügt. In doku-
mentierten Einzelberichten soll die Kandidatin oder der Kandidat belegen, dass sie 



 

oder er in der Lage ist, eine wissenschaftliche Fragestellung mit den hierfür geeigne-
ten Methoden selbständig zu bearbeiten. 

(3) Die Dauer des Bewertungsverfahrens darf vier Wochen nicht überschreiten. 
(4) Die Dauer einer Klausur soll 60 Minuten nicht unterschreiten und 240 Minuten nicht 

überschreiten. 
(5) Besteht eine Klausur aus Antwort-Wahl-(Multiple-Choice-)Aufgaben, so wird die 

Bestehensgrenze von dem Prüfer oder der Prüferin bei der Korrektur der Klausur 
nach fachlichen Kriterien als Vomhundertsatz der geforderten Antworten unter Be-
rücksichtigung des Mittelwerts und der Verteilung der erzielten Leistungen aller 
Klausurteilnehmer festgelegt. 

(6) Ein dokumentierter Einzelbericht umfasst eine eigenständige Auseinandersetzung 
mit einem fachspezifischen oder fächerübergreifenden Problem. Die Bearbeitungs-
zeit und der Umfang der Einzelberichte werden von dem Prüfer oder der Prüferin vor 
Beginn der Veranstaltung festgelegt. 

(7) Schriftliche Modulprüfungen werden von einer Prüferin oder einem Prüfer allein be-
wertet. Prüfungen, durch die das endgültige Nichtbestehen der Bachelor-Prüfung 
festgestellt werden kann, sowie die Bachelor-Arbeit sind von zwei Prüfenden zu be-
werten. 

(8) Schriftliche Prüfungsleistungen müssen eine Versicherung der Kandidatin oder des 
Kandidaten enthalten, dass sie oder er die Arbeit selbständig verfasst und keine an-
deren als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Plagiate können nach 
§ 18 (3) als Täuschungsversuch geahndet werden. Hausarbeiten und damit vergleich-
bare schriftliche Arbeiten müssen in elektronischer Form als PDF-Dokument einge-
reicht werden, um eine Überprüfung mit einer Plagiatssoftware zu ermöglichen. Auf 
Verlangen der Prüferin oder des Prüfers reicht die Kandidatin oder der Kandidat un-
verzüglich zusätzlich eine mit der elektronischen Fassung identische Papierfassung 
der Arbeit ein. 

(9) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfung als nicht bestanden. Die Verwendung elektronischer Geräte (wie z. B. Smart-
phones oder Smartwatches) in Prüfungen ist nicht gestattet. Das Herausholen oder 
die Benutzung eines nicht zugelassenen Hilfsmittels im Sinne von § 18 der Prüfungs-
ordnung wird mit dem Nichtbestehen der Prüfung geahndet, es sei denn, die Mit-
nahme oder Nutzung wurde von der oder dem Modulverantwortlichen oder den Auf-
sichtsführenden vorher ausdrücklich erlaubt. 
 

§ 8  Abschlussarbeit 

(1) Mit der schriftlichen Bachelor-Arbeit soll die Kandidatin oder der Kandidat nachwei-
sen, dass sie oder er in der Lage ist, mit den Methoden des Faches im festgelegten 
Zeitraum ein Problem in einem Teilgebiet der Psychologie unter Anleitung zu bear-
beiten, zu wissenschaftlich fundierten Aussagen zu gelangen und die Ergebnisse in 
sprachlicher wie formaler Hinsicht angemessen darzustellen.  

(2) Die Bachelor-Arbeit kann erst begonnen werden, wenn alle Prüfungen des ersten Stu-
dienabschnittes (Orientierungsphase) abgelegt wurden, 30 weitere Kreditpunkte er-
folgreich erworben worden sind und das experimentelle Praktikum erfolgreich absol-
viert wurde. 

(3) Ein Vorschlag für das Thema der Bachelor-Arbeit ist der Betreuerin oder dem Be-
treuer einzureichen und mit einer Bestätigung der Betreuerin oder des Betreuers dem 



 

Prüfungsausschuss vorzulegen. Findet die Kandidatin oder der Kandidat keine Be-
treuerin bzw. keinen Betreuer, so wird eine Betreuerin bzw. ein Betreuer vom Prü-
fungsausschuss mit der Maßgabe einer gleichmäßigen Prüfungsbelastung aller Be-
treuerinnen und Betreuer bestimmt. Gleichzeitig bestellt der Prüfungsausschuss – 
wiederum mit der Maßgabe einer gleichmäßigen Prüfungsbelastung – aus dem Kreis 
der Prüfungsberechtigten eine Zweitgutachterin oder einen Zweitgutachter. 

(4) Bei der Themenwahl ist die Kandidatin oder der Kandidat zu hören. Die Ausgabe des 
Themas der Bachelor-Arbeit erfolgt durch die Studierenden- und Prüfungsverwal-
tung. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

(5) Die Bearbeitungszeit der Bachelor-Arbeit beträgt 12 Wochen ab dem Zeitpunkt der 
Themenvergabe. Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten kann der Prüfungs-
ausschuss bei Vorliegen eines wichtigen, nicht der Kandidatin oder dem Kandidaten 
zuzurechnenden Grundes auf der Grundlage eines Votums der Betreuerin oder des 
Betreuers die Bearbeitungszeit um maximal vier Wochen verlängern. Wird als wich-
tiger Grund eine Krankheit angesehen, so ist diese unverzüglich anzuzeigen und 
durch ein ärztliches Attest zu belegen. Werden Fristen überschritten, ohne dass ein 
wichtiger Grund nach Satz 2 vorliegt, so gilt die Bachelor-Arbeit als mit „nicht aus-
reichend“ (5,0) bewertet.  

(6) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbei-
tungszeit zurückgegeben werden. Ein neues Thema ist unverzüglich, spätestens je-
doch innerhalb von vier Wochen vorzulegen. 

(7) Die Bachelor-Arbeit ist fristgemäß in elektronischer Form als PDF-Dokument einzu-
reichen. Das Einreichen erfolgt durch das Hochladen des PDF-Dokuments im dafür 
vorgesehenen Portal. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen. Beim 
Hochladen erklärt die Kandidatin oder der Kandidat, dass sie oder er die Arbeit selb-
ständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt hat. Auf Verlangen des Erstgutachters bzw. der Erstgutachterin reicht die Kan-
didatin oder der Kandidat unverzüglich zusätzlich zwei mit der elektronischen Fas-
sung identische gebundene Exemplare der Arbeit bei der Betreuerin oder dem Be-
treuer ein. 

(8) Jede Gutachterin und jeder Gutachter vergibt eine Note gemäß § 9. Die Dauer des 
Bewertungsverfahrens darf 4 Wochen nicht überschreiten. Die Gutachten sind dem 
Kandidaten oder der Kandidatin auf Antrag zugänglich zu machen. 

(9) Die Bachelor-Arbeit ist nicht bestanden, wenn die Note gemäß § 9 Abs. 3 „nicht 
ausreichend“ ist. Sie kann einmal wiederholt werden. Der Prüfungsausschuss sorgt 
dafür, dass die Kandidatin oder der Kandidat innerhalb von 4 Wochen nach entspre-
chender Bekanntgabe ein neues Thema für eine Bachelor-Arbeit erhalten kann. Eine 
Rückgabe des Themas in der in Abs. 6 genannten Frist ist nur zulässig, wenn die 
Kandidatin oder der Kandidat bei der ersten Anfertigung der Bachelor-Arbeit von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte.  

§ 9  Bewertung von Prüfungen, Bildung der Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferin-
nen und Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende 
Noten zu verwenden: 

(2)  
1 = sehr gut Eine hervorragende Leistung 
2 = gut Eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt 
3 = befriedigend Eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen  



 

entspricht 
4 = ausreichend Eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  

Anforderungen genügt 
5 = nicht ausreichend Eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  

Anforderungen nicht mehr genügt 
 

(3) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch 
Vermindern oder Erhöhen der Noten um 0.3 gebildet werden; die Noten 0.7, 4.3, 4.7 
und 5.3 sind jedoch ausgeschlossen.  

(4) Besteht eine Prüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so errechnet sich die Note 
aus dem mit der Anzahl der Kreditpunkte gewichteten arithmetischen Mittel M der 
Noten der einzelnen Prüfungsleistungen, wobei die ersten beiden Dezimalstellen hin-
ter dem Komma berücksichtigt werden; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen. Die Note lautet 

 
für M  1,50: sehr gut 
für 1,51  M  2,50: gut 
für 2,51  M  3,50: befriedigend 
für 3,51  M  4,00: ausreichend 
für M > 4,00: nicht ausreichend  

 
(5) Die Note einer schriftlichen Prüfungsleistung, die von zwei Prüfenden unabhängig 

voneinander bewertet wird, errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der beiden 
von den Prüfenden vergebenen Einzelbewertungen. Beträgt die Differenz mehr als 
1,0 oder lautet eine Bewertung „nicht ausreichend“, die andere aber „ausreichend“ 
oder besser, bestellt der Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder einen dritten Prü-
fer, der die Arbeit ebenfalls bewertet. Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens 
zwei der drei Bewertungen ausreichend (4,0) oder besser sind. In diesem Fall wird 
das arithmetische Mittel aus den beiden besseren Bewertungen gebildet. 

(6) Eine Teilprüfung eines Moduls ist bestanden, wenn sie mit einer Note von 4,0 oder 
besser bewertet wurde. Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn alle ihre Teilprüfun-
gen bestanden sind. Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn die Bachelor-Arbeit 
und alle erforderlichen Modulprüfungen bestanden sind und die erforderliche Anzahl 
von 180 Kreditpunkten erbracht wurde. 

(7) Bei der Bildung der Gesamtnote sind alle bestandenen bewerteten Modulprüfungen 
und die Bachelor-Arbeit als einzelne Prüfungsleistungen zu berücksichtigen. Die Ge-
wichtung erfolgt anhand der entsprechenden Kreditpunkte. 

(8) Zusätzlich wird im Diploma Supplement eine ECTS-Einstufungstabelle angegeben, 
die Auskunft über die statistische Verteilung der erzielten Noten innerhalb der zuge-
hörigen Studierendengruppe gibt. Die ECTS-Einstufungstabelle wird nach folgen-
dem Schema erstellt: 



 

Gesamtzahl der Absolventen im Bachelor:  
Notenintervall: Anteil in %: Aufsummierter Anteil in 

%: 
1,0 – 1,2   
1,3 – 1,6   
1,7 – 1,9   
2,0 – 2,2   
2,3 – 2,6   
2,7 – 2,9   
3,0 – 3,2   
3,3 – 3,6   
3,7 – 4,0   

 
Stichtag für die Erstellung der ECTS-Einstufungstabelle ist immer der 31.12. eines 
jeden Jahres. Als Berechnungsgrundlage werden die Gesamtnoten der Absolventin-
nen und Absolventen des entsprechenden Studiengangs herangezogen, die in den fünf 
vorangegangenen Prüfungsjahren ihr Studium abgeschlossen haben. Die ECTS-Ein-
stufungstabelle kann nicht angegeben werden, wenn weniger als 50 Studierende den 
Studiengang absolviert haben. 

§ 10  Berufsbezogenes Praktikum und Versuchspersonenstunden 

(1) Frühestens nach Eintritt in die Kernphase leisten die Studierenden unter Anleitung 
einer Diplom/B.Sc./M.Sc.-Psychologin oder eines Diplom/B.Sc./M.Sc.-Psychologen 
ein berufsbezogenes Praktikum, bestehend aus Orientierungspraktikum und berufs-
qualifizierender Tätigkeit, ab. Das „Orientierungspraktikum“ (§ 14 der Approba-
tionsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vom 04.03.2020) 
wird in 4 Wochen (5 Kreditpunkte) durchgeführt. Darauf folgt frühestens nach dem 
erfolgreichen Erwerb von 60 Kreditpunkten die „Berufsqualifizierende Tätigkeit I – 
Einstieg in die Praxis der Psychotherapie“ (§ 15 der Approbationsordnung für Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten vom 04.03.2020, 6 Wochen, 8 Kredit-
punkte). Die Praktika finden in Einrichtungen statt, in denen Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeu-
ten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten tätig sind. Die berufsqualifizierende Tätigkeit I kann in Ein-
richtungen der psychotherapeutischen, psychosomatischen oder neuropsychologi-
schen Versorgung, in Einrichtungen der Prävention oder der Rehabilitation, die mit 
den zuvor genannten Einrichtungen vergleichbar sind, in Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen oder in sonstigen Bereichen der institutionellen Versor-
gung stattfinden. Der zeitliche Umfang der Praktika soll einer ganztägigen Beschäf-
tigung entsprechen; bei geringerer Stundenzahl ist ein entsprechend verlängertes 
Praktikum abzuleisten. Die gewählte Variante für das Praktikum wird so auf dem 
Zeugnis vermerkt, dass erkennbar ist, ob die gewählte Praktikumsform für einen 
Master-Studiengang mit dem Schwerpunkt „Klinische Psychologie und Psychothe-
rapie“ qualifiziert. 

(2) Als Praktikumsbetreuer und Praktikumsbetreuerinnen sind in Ausnahmefällen auch 
Vertreter und Vertreterinnen einer Nachbardisziplin zugelassen, sofern der Prüfungs-
ausschuss oder eine von ihm beauftragte Praktikumskoordinatorin oder ein von ihm 



 

beauftragter Praktikumskoordinator vorab einem entsprechenden schriftlichen An-
trag zustimmt. 

(3) Das Praktikum bedarf der vorherigen Anmeldung beim Prüfungsausschuss oder einer 
von ihm beauftragten Praktikumskoordinatorin oder einem von ihm beauftragten 
Praktikumskoordinator. Der Prüfungsausschuss anerkennt vorher angemeldete Prak-
tika bei Vorlage einer Praktikumsbescheinigung, in der die Praktikumsstelle das Ab-
leisten des Praktikums nach dessen Abschluss bestätigt. 

(4) Die Studierenden müssen insgesamt 30 Stunden als Versuchsperson im Rahmen von 
empirisch-psychologischen Untersuchungen, die am Institut für Experimentelle Psy-
chologie durchgeführt werden, absolvieren. Die abgeleisteten Versuchspersonen-
stunden werden schriftlich bescheinigt.  

§ 11 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Für die Entscheidung über Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungs-
leistungen ist der Prüfungsausschuss zuständig. 

(2) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in demselben oder in einem als 
gleichwertig anerkannten Studiengang werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung aner-
kannt. Bei der Anerkennung beachtet der Prüfungsausschuss übergeordnete, interna-
tionale Vereinbarungen. Bei Studien- und Prüfungsleistungen, die in Staaten erbracht 
wurden, die dem Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im 
Hochschulbereich in der Europäischen Region vom 11.04.1997 – der sogenannten 
Lissabonner Anrechnungskonvention – beigetreten sind, erfolgt eine Anrechnung nur 
dann nicht, wenn wesentliche Unterschiede in den zu vergleichenden Leistungen von 
der Hochschule festgestellt und begründet werden. 

(3) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die eine Studierende oder ein Stu-
dierender innerhalb von Studierendenaustausch- oder Studierendenmobilitätspro-
grammen erbringt, sind anzuerkennen, wenn eine entsprechende Vereinbarung (Lear-
ning Agreement) zwischen dem Institut für Experimentelle Psychologie der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf, der oder dem Studierenden und einer anderen 
Hochschule über Studien- und Prüfungsleistungen geschlossen wurden. 

(4) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen können 
anerkannt werden, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwertigkeit ist 
festzustellen, wenn die auf Grund eines Moduls vermittelten Kompetenzen, Anrech-
nungspunkte und Prüfungsanforderungen denjenigen von Modulen des Studiengangs 
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist 
kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewer-
tung im Hinblick auf die Bedeutung der Leistungen für den Zweck der Prüfungen 
vorzunehmen. 

(5) Bei der Anrechnung von Prüfungsleistungen sind die erzielten Noten – soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die weitere Notenberech-
nung einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „be-
standen“ aufgenommen. Anerkennungen von auswärtigen Prüfungsleistungen wer-
den im Zeugnis vermerkt.  

(6) Für anerkannte Prüfungsleistungen von Modulprüfungen wird die dem Modul des 
Bachelor-Studiengangs in Psychologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
entsprechende Anzahl von Kreditpunkten vergeben. 

(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 2, 3 oder 4 besteht ein Rechtsan-
spruch auf Anerkennung. Die oder der Studierende hat die für die Anrechnung erfor-



 

derlichen Unterlagen vorzulegen, insbesondere das Zertifikat der erbrachten Prü-
fungsleistung und eine detaillierte Modulbeschreibung oder ein Äquivalent für nicht 
modularisierte Studiengänge. 

(8) Im Falle der Anerkennung einer auswärtigen Studienleistung darf kein Modul mit 
vergleichbarem Inhalt im Bachelor-Studiengang an der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf erneut besucht werden. Anerkennungsanträge müssen deshalb spätestens 
drei Monate nach Aufnahme des Studiums an der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf und vor der Anmeldung zu inhaltlich vergleichbaren Modulen gestellt wer-
den. Anerkennungen zu einem späteren Zeitpunkt sind nicht möglich. Sollte bereits 
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf eine Prüfung in einem zur Anrechnung 
beantragten Modul abgelegt worden sein, ist eine Anerkennung einer andernorts ab-
solvierten Studienleistung für dieses Modul ausgeschlossen.  

(9) Eine Anerkennung andernorts abgeschlossener Bachelor-Arbeiten ist in der Regel 
nicht möglich.  

§ 12 Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewie-
senen Aufgaben bestellt der Fakultätsrat der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf einen Prüfungsausschuss. Der 
Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden, einer Stellvertreterin oder 
einem Stellvertreter und fünf weiteren Mitgliedern. Vorsitzende oder Vorsitzender, 
Stellvertreterin oder Stellvertreter und zwei weitere Mitglieder werden aus der 
Gruppe der Professorinnen und Professoren im Fach Psychologie an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf, ein Mitglied wird aus der Gruppe der wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fach Psychologie an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf und zwei Mitglieder werden aus der Gruppe der Studierenden 
des Fachs Psychologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gewählt. Ent-
sprechend werden für die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnahme der 
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stell-
vertreter Stellvertreterinnen oder Stellvertreter gewählt. Jede Gruppe kann für ihre 
Mitglieder und für deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter Wahlvorschläge un-
terbreiten. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und Pro-
fessoren und aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beträgt zwei Jahre, die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden be-
trägt ein Jahr. Die Wiederwahl von Mitgliedern ist möglich. Scheidet ein Mitglied 
vorzeitig aus, wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit 
gewählt.  

(2) Die bei der Durchführung der Prüfungen anfallenden Verwaltungsaufgaben werden 
von der Studierenden- und Prüfungsverwaltung wahrgenommen. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. 
Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen Ent-
scheidungen, die in Prüfungsverfahren getroffen wurden. Der Prüfungsausschuss ent-
scheidet mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der 
oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgege-
bene Stimmen. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem 
Vorsitzenden oder der Stellvertreterin bzw. dem Stellvertreter mindestens drei wei-
tere Mitglieder, davon mindestens eines aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer, anwesend sind. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere 



 

bei der Beurteilung, Anerkennung oder Anrechnung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen, der Festlegung von Prüfungsaufgaben und der Bestellung von Prüferinnen 
und Prüfern und Beisitzerinnen und Beisitzern, nicht mit. Der Prüfungsausschuss 
kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die oder den Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses übertragen. 

(4) Der Prüfungsausschuss unterstützt den Prüfungsausschussvorsitzenden dabei, dass 
alle Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung festgelegten Fristen erbracht wer-
den können. Zu diesem Zweck sind die Kandidatinnen und Kandidaten rechtzeitig 
sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Prüfungsleistungen als auch über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind, zu informieren. Den Kandidatinnen und 
Kandidaten sind für jede Prüfungsleistung auch die Wiederholungstermine bekannt 
zu geben. 

(5) Der Prüfungsausschuss wacht darüber, dass die Bestimmungen dieser Ordnung ein-
gehalten werden. Er berichtet regelmäßig dem Vorstand der Wissenschaftlichen Ein-
heit Psychologie und dem Studiendekan bzw. der Studiendekanin über die Entwick-
lung der Prüfungsleistungen einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für 
die Abschlussarbeit sowie über die Verteilung der vergebenen Noten. Diese Daten 
werden dem Prüfungsausschuss von der Studierenden- und Prüfungsverwaltung zur 
Verfügung gestellt. Der Prüfungsausschuss gibt darüber hinaus dem Fakultätsrat An-
regungen zur Reform der Prüfungsordnung.  

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Mo-
dulprüfungen beizuwohnen. Prüferin bzw. Prüfer und Prüfling haben das Recht, Mit-
glieder des Prüfungsausschusses als Gäste zu Modulprüfungen hinzuzuziehen. Hin-
zugezogene Mitglieder des Prüfungsausschusses nehmen nicht an der Beratung, Be-
kanntgabe und Erläuterung der Note teil. 

(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffent-
lichen Dienst stehen, sind sie durch die oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit 
zu verpflichten.  

(8) Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der oder dem betroffenen Studieren-
den unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen.  

§ 13 Prüfungsorganisation 

(1) Die Studierenden- und Prüfungsverwaltung verwaltet die Abwicklung des Prüfungs-
verfahrens und ist unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses gemäß 
§ 12 für die Organisation des Prüfungsverfahrens zuständig. 

(2) Ausführungsbestimmungen zur Prüfungsorganisation werden vom Prüfungsaus-
schuss beschlossen und durch die zuständige Studierenden- und Prüfungsverwaltung 
bekannt gegeben. Alle Ausführungsbestimmungen müssen den betroffenen Studie-
renden und Prüfenden rechtzeitig bekannt gemacht werden. 

(3) Für Klausuren und mündliche Prüfungen bzw. die zugeordneten Wiederholungsprü-
fungen setzt der Prüfungsausschuss vier Prüfungszeiträume pro Jahr (zwei pro Se-
mester) fest. Für jedes Modul, das mit einer mündlichen Prüfung oder Klausur abge-
schlossen wird, wird jedes Jahr in den drei aufeinander folgenden Prüfungszeiträu-
men nach Ende der letzten Modulveranstaltung je eine Prüfungsmöglichkeit angebo-
ten. Der Prüfungszeitraum, in dem die Erstprüfung abgelegt wird, ist zwischen den 
ersten beiden Prüfungszeiträumen nach Ende der letzten Modulveranstaltung frei 



 

wählbar. Die zugeordneten Wiederholungsprüfungen finden in dem jeweils folgen-
den Prüfungszeitraum, in dem eine entsprechende Prüfungsmöglichkeit angeboten 
wird, statt. 

(4) Von der Prüferin oder vom Prüfer selbst organisierte Prüfungen sind mit der zustän-
digen Studierenden- und Prüfungsverwaltung abzustimmen. Näheres ist in Ausfüh-
rungsbestimmungen gemäß Abs. 2 zu regeln. 

(5) Die Anmeldung zu einem Modul beinhaltet zugleich die verbindliche Anmeldung zur 
entsprechenden Modulprüfung. Einer gesonderten Anmeldung zur Modulprüfung be-
darf es nicht. Zu jedem Modul ist ein Anmeldezeitraum festzulegen. Die Rücknahme 
einer Modulanmeldung ist innerhalb einer vom Prüfungsausschuss festzulegenden 
und bekannt zu machenden Frist möglich. Nicht abgelegte Klausuren und mündliche 
Prüfungen sind im nächstmöglichen Prüfungszeitraum nachzuholen. 

(6) Das Ergebnis einer Prüfung wird der Studierenden- und Prüfungsverwaltung durch 
die Prüferin oder den Prüfer unverzüglich, bei schriftlichen Prüfungsleistungen spä-
testens vier Wochen nach Erbringung der Prüfungsleistung mitgeteilt. Die Bewertung 
muss so rechtzeitig vorliegen, dass der Prüfling im Falle des Nichtbestehens an der 
nächstfolgenden Wiederholungsprüfung teilnehmen kann. Die Studierenden- und 
Prüfungsverwaltung gibt den Prüflingen unverzüglich die Prüfungsergebnisse be-
kannt. 

§ 14 Prüfungsverwaltungssystem 

(1) Die Studierenden- und Prüfungsverwaltung verwaltet die Prüfungsdaten.  
(2) Die Studierenden sind verpflichtet, die Richtigkeit ihres von der Studierenden- und 

Prüfungsverwaltung geführten Prüfungskontos zu prüfen. Auf Übertragungsfehler 
soll die Studierenden- und Prüfungsverwaltung sofort aufmerksam gemacht werden.  

§ 15 Prüfungsberechtigte Personen 

(1) Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Bestellung prüfungsberechtigter Perso-
nen für den Studiengang. Die Prüfungsberechtigung kann auf Prüfungsleistungen in-
nerhalb von Studienabschnitten begrenzt werden und kann zeitlich begrenzt ausge-
sprochen werden. Stellvertretend für den Prüfungsausschuss kann auch die oder der 
Prüfungsausschussvorsitzende über die Bestellung prüfungsberechtigter Personen 
entscheiden.   

(2) Die Liste der prüfungsberechtigten Personen wird mindestens einmal jährlich aktua-
lisiert, der zuständigen Studierenden- und Prüfungsverwaltung übermittelt und den 
Mitgliedern der Wissenschaftlichen Einheit Psychologie in geeigneter Weise bekannt 
gemacht.  

(3) Zur prüfungsberechtigten Person darf nur bestellt werden, wer mindestens die dem 
jeweiligen Prüfungsgegenstand entsprechende, fachwissenschaftliche Qualifikation 
erworben hat. Zu Prüfenden bestellt werden können insbesondere 

a. Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren, 
b. außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, 
c. Vertretungsprofessorinnen und Vertretungsprofessoren, 
d. Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, 
e. Privatdozentinnen und Privatdozenten 
f. Lehrbeauftragte 
g. Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren  
h. wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten 
i. akademische Räte und Rätinnen  



 

j. akademische Oberräte und Oberrätinnen 
k. akademische Direktorinnen und Direktoren 
l. wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

(4) Soweit eine Person nicht zur selbständigen Lehre berechtigt ist, ist ihre Bestellung 
nur zulässig, wenn sie geeignet ist und ihre Tätigkeit als Prüferin oder Prüfer für die 
Durchführung des Prüfungsbetriebs erforderlich ist. Entsprechend dem Zweck und 
der Eigenart der Prüfung können in begründeten Ausnahmefällen auch Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Per-
sonen zu Prüfenden bestellt werden. Prüfungsberechtigte Personen müssen nicht Mit-
glieder der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sein.  

(5) Die durch ihre kontinuierliche Lehrleistung zum jeweiligen Studiengang beitragen-
den Mitglieder der Hochschullehrergruppe der Heinrich-Heine-Universität sind in die 
Liste der prüfungsberechtigten Personen aufzunehmen. 

§ 16 Prüferinnen und Prüfer und Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt aus dem Kreis der prüfungsberechtigten Personen die 
Prüferinnen und Prüfer. Stellvertretend für den Prüfungsausschuss kann auch die Prü-
fungsausschussvorsitzende oder der Prüfungsausschussvorsitzende die Prüfenden be-
stellen.  

(2) Wird eine Prüfungsleistung oder Prüfungsteilleistung studienbegleitend erbracht, be-
darf es bei Lehrpersonen, sofern sie nach § 15 prüfungsberechtigt sind, keiner beson-
deren Bestellung. 

(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der Kandidatin 
oder dem Kandidaten die Namen der Prüferinnen und Prüfer rechtzeitig bekannt ge-
geben werden. Die Bekanntgabe soll mit der Zulassung zum Modul erfolgen.  

(4) Als Beisitzerin oder Beisitzer darf nur fungieren, wer mindestens die dem jeweiligen 
Prüfungsgegenstand entsprechende fachwissenschaftliche Qualifikation, in der Regel 
ein Diplom oder Masterabschluss im Fach Psychologie, erworben hat. 

§ 17 Zulassung und Durchführung der Prüfungen 

(1) An Prüfungen gemäß dieser Prüfungsordnung darf teilnehmen, wer im Bachelor-Stu-
diengang in Psychologie eingeschrieben oder als Zweithörerin oder Zweithörer im 
Sinne von § 52 Abs. 2 HG zugelassen ist und den Prüfungsanspruch in dem Studien-
gang oder einem von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf als gleichwertig an-
erkannten Studiengang nicht verloren hat.  

(2) Nicht zugelassen werden darf, wer die Abschlussprüfung im Bachelor-Studiengang 
in Psychologie oder einem von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf als gleich-
wertig anerkannten Studiengang bestanden hat. 

(3) Voraussetzung für die Teilnahme an den Pflichtmodulen „Experimentelles Prakti-
kum“, „Grundlagen der Diagnostik“, „Diagnostische Verfahren“, „Grundlagen der 
Psychologie: Entwicklungspsychologie “, „Grundlagen der Psychologie: Sozialpsy-
chologie“, „Basismodul Arbeitspsychologie und Ergonomie“, „Klinische Psycholo-
gie: Störungslehre“, „Basismodul Neurowissenschaftliche Psychologie“ und „Nicht-
psychologisches Nebenfach“ ist die erfolgreiche Teilnahme an wenigstens einem der 
beiden Module „Quantitative Methoden I“ und „Quantitative Methoden II“ sowie der 
Erwerb von mindestens 30 Kreditpunkten aus der Orientierungsphase. 

(4) Voraussetzung für die Teilnahme am Basismodul „Neurowissenschaftliche Psycho-
logie“ ist zusätzlich zu den in Absatz (3) genannten Voraussetzungen der gleichzei-
tige Besuch oder der erfolgreiche Abschluss des Moduls „Biologische Psychologie“. 



 

(5) Voraussetzung für die Teilnahme an den Aufbaumodulen „Arbeitspsychologie und 
Ergonomie“, „Klinische Psychologie: Allgemeine Verfahrenslehre der Psychothera-
pie“ und „Neurowissenschaftliche Psychologie“ ist der gleichzeitige Besuch oder der 
erfolgreiche Abschluss der jeweiligen Basismodule. 

(6) Voraussetzung für die Teilnahme an dem Modul „Bachelor-Arbeit“ ist der erfolgrei-
che Abschluss der Orientierungsphase und des experimentellen Praktikums sowie der 
Erwerb von mindestens 30 Kreditpunkten aus der Kernphase.  

§ 18 Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Kandidatinnen und Kandidaten können die Anmeldung zu einem Modul innerhalb 
der vom Prüfungsausschuss festgesetzten Frist und entsprechend der in den Ausfüh-
rungsbestimmungen festgelegten Form zurücknehmen. 

(2) Versäumen Kandidatinnen oder Kandidaten den Prüfungstermin, so gilt die Prüfung 
als mit „nicht ausreichend“ (5.0) bewertet, es sei denn, der Prüfungsausschuss erkennt 
die dafür geltend gemachten Gründe an. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prü-
fungsleistung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
Die Gründe dafür müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt 
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit muss unverzüglich – sofern der Prü-
fungsausschuss nicht umständehalber darauf verzichtet – ein ärztliches Attest unter 
Angabe der voraussichtlichen Dauer der Prüfungsunfähigkeit vorgelegt werden. 
Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Abgabe- oder Prüfungstermin an-
beraumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurech-
nen. Die Nichtanerkennung von Krankmeldungen ist den Betroffenen schriftlich mit-
zuteilen und zu begründen. 

(3) Versuchen Kandidatinnen oder Kandidaten, die Ergebnisse einer Prüfungsleistung 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zum eigenen oder 
fremden Vorteil zu beeinflussen, gelten die betreffenden Prüfungsleistungen als mit 
„nicht ausreichend“ (5.0) bewertet. Vor einer solchen Entscheidung sind die Betroffe-
nen zu hören. Kandidatinnen oder Kandidaten, die einen Verstoß gegen die Prüfungs-
ordnung begangen haben, können von den jeweiligen Prüferinnen oder Prüfern oder 
von den Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausrei-
chend“ (5.0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss emp-
fehlen, die Kandidatin oder den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungs-
leistungen auszuschließen und eine Zwangsexmatrikulation auszusprechen. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist verpflichtet, Entscheidungen nach Absatz 3 auf Antrag der 
Kandidatin oder des Kandidaten innerhalb eines Monats zu überprüfen. Belastende 
Entscheidungen sind den Betroffenen unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu be-
gründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  

§ 19 Endgültiges Nichtbestehen der Bachelor-Prüfung 

(1) Die Bachelor-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 
a. eine Prüfung in einem Pflichtmodul endgültig nicht bestanden wurde oder 
b. die Bachelor-Arbeit im zweiten Versuch nicht bestanden ist oder als nicht 

bestanden gilt. 
(2) Über das endgültige Nichtbestehen der Bachelor-Prüfung wird ein Bescheid erstellt, 

der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 



 

§ 20 Zeugnisse, Urkunden 

(1) Über die bestandene Bachelor-Prüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat ein 
Zeugnis, das innerhalb von zwei Wochen nach Feststellung der letzten Prüfungsleis-
tung ausgestellt werden muss. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die 
letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist.  

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält die Kandidatin oder der Kandidat die Bachelor-
Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Grades „Ba-
chelor of Science (B.Sc.)“ in Psychologie beurkundet. Die Urkunde wird vom Dekan 
und vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel 
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf versehen. 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält die Kandidatin oder der Kandidat eine in deut-
scher und englischer Sprache abgefasste Zeugnisergänzung (Bachelor’s Certificate / 
Diploma Supplement / Transcript of Records). Darin sind die Struktur des Studien-
gangs, die belegten Lehrveranstaltungen und die den Modulen zugeordneten Studien-
leistungen dokumentiert. 

(4) Beendet eine Kandidatin oder ein Kandidat ihr bzw. sein Studium im Bachelor-Stu-
diengang in Psychologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, ohne die Ba-
chelor-Prüfung bestanden zu haben, so erhält sie oder er den Zeugnisergänzungen 
gemäß Abs. 3 und 4 äquivalente Bescheinigungen gegen Vorlage der Exmatrikulati-
onsbescheinigung. 

§ 21 Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung 

(1) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsaus-
schuss nachträglich die betroffenen Noten entsprechend berichtigen und die Prüfung 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne 
dass eine Kandidatin oder ein Kandidat hierüber täuschen wollte und wird die Tatsa-
che erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch 
das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der gesetzlichen Best-
immungen über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

(3) Den Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu er-

teilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Bachelor-Urkunde einzu-
ziehen, wenn die Prüfung aufgrund der Täuschungshandlung für „nicht bestanden“ 
erklärt wurde.  

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakte 

(1) Innerhalb eines Monats nach Abschluss eines Prüfungsverfahrens wird der Kandida-
tin oder dem Kandidaten auf Antrag Einsicht in ihre oder seine schriftlichen Prü-
fungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten von Prüferinnen und Prüfern und in 
die Prüfungsprotokolle gewährt.  

(2) Auf Antrag (bei der Lehrperson) wird einem Prüfling die Gelegenheit gegeben, eine 
Kopie einer korrigierten und bewerteten schriftlichen Prüfungsleistung zu erstellen. 
Dies beinhaltet die Aufgabenstellung. 



 

§ 23 Schutzbestimmungen 

(1) Macht die zu prüfende Person glaubhaft, dass sie nicht in der Lage ist (z. B. wegen 
länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung), Prüfungsleistungen 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so kann sie nach sorgfälti-
ger Prüfung des Einzelfalls nach dem Maßstab des unbedingt Erforderlichen die Prü-
fungsleistungen in einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer anderen Form erbringen. Dafür muss jedoch in jedem Fall ein 
ärztliches Attest im Original vorgelegt werden.  

(2) Bei der Anmeldung und Terminierung von Studien- und Prüfungsleistungen sind die 
Schutzbestimmungen des Mutterschutzgesetzes und die Fristen des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes über die Elternzeit zu berücksichtigen. Ausfallzeiten für 
die Pflege von Personen sind anzuerkennen. Die Inanspruchnahme der Schutzbestim-
mungen bzw. der Fristen ist von der Studentin bzw. dem Studenten schriftlich bei der 
Studierenden- und Prüfungsverwaltung zu beantragen; der Prüfungsausschuss ist zu 
benachrichtigen. 

(3) Aus der Beachtung der Vorschriften des Abs. 2 dürfen dem Studierenden keine Nach-
teile erwachsen. Die Erfüllung der Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 ist durch ge-
eignete Unterlagen, z. B. ärztliche Atteste, Geburtsurkunden, Bescheinigungen des 
Einwohnermeldeamtes usw., nachzuweisen. 

§ 24 Inkrafttreten und Geltungsbereich 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in Kraft. Sie gilt für 
alle Studierenden des Bachelorstudiengangs Psychologie, die ihr Studium zum Win-
tersemester 2020/2021 oder später aufnehmen.  
 

Ausgefertigt aufgrund eines Eilentscheids des Dekans der Mathematisch-Naturwis-
senschaftlichen Fakultät vom 13.08.2020. 
 
Düsseldorf, den VV.WW.2020 
 
 
Die Rektorin  
Der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf 
 
 
Anja Steinbeck 
(Univ. Prof. Dr. iur.) 

 



 

 Anlage 1: Module 
 
Die folgende Aufstellung legt die Module fest, die für die Erlangung des Studienab-
schlusses zu belegen und mit einer Modulprüfung erfolgreich abzuschließen sind. 
 
1. Studienabschnitt (Orientierungsphase) 
 
In der Orientierungsphase (erstes und zweites Semester) sind insgesamt 59 Kredit-
punkte zu erwerben. Davon entfallen 
 

 8 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul A: „Pharmakologische und neurowissen-
schaftliche Grundlagen des Verhaltens“ (wobei 4 Kreditpunkte auf die Ver-
anstaltung „Grundlagen der Medizin für Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten“, 2 Kreditpunkte auf die Veranstaltung „Grundlagen der Pharma-
kologie für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten“ und 2 Kredit-
punkte auf die Veranstaltung „Kognitiv-affektive Neurowissenschaften“ ent-
fallen) 

 6 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul B1: „Quantitative Methoden I“ 
 6 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul B2: „Quantitative Methoden II“ 
 7 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul C: „Versuchsplanung und -auswertung“ 
 8 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul G: „Grundlagen der Psychologie: Allge-

meine Psychologie I“ 
 8 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul H: „Grundlagen der Psychologie: Allge-

meine Psychologie II“ 
 8 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul 1: „Grundlagen der Psychologie: Biolo-

gische Psychologie“ 
 8 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul K: „Grundlagen der Psychologie: Diffe-

rentielle Psychologie und Persönlichkeitspsychologie“ 
 
2. Studienabschnitt (Kernphase) 
 
In der Kernphase (drittes bis sechstes Semester) sind insgesamt 120 Kreditpunkte zu 
erwerben, davon entfallen 
 

 6 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul D: „Experimentelles Praktikum“ 
 8 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul E: „Grundlagen der Diagnostik“ 
 4 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul F: „Diagnostische Verfahren“ 
 8 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul J: „Grundlagen der Psychologie: Ent-

wicklungspsychologie“ (wobei 4 Kreditpunkte auf die Veranstaltung „Ent-
wicklungspsychologie“ und 4 Kreditpunkte auf die Veranstaltung „Grundla-
gen der Anwendungen der Pädagogik für Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten“ entfallen) 

 8 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul L: „Grundlagen der Psychologie: Sozi-
alpsychologie“ 

 8 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul M: „Basismodul Arbeitspsychologie und 
Ergonomie“ 

 8 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul N: „Basismodul Klinische Psychologie: 
Störungslehre“ 

 8 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul O: „Basismodul Neurowissenschaftliche 
Psychologie“ 



 

 8 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul P: „Aufbaumodul Arbeitspsychologie 
und Ergonomie“ 

 8 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul Q: „Aufbaumodul Klinische Psycholo-
gie: Allgemeine Verfahrenslehre der Psychotherapie“ 

 8 Kreditpunkte auf das Pflichtmodul R: „Aufbaumodul Neurowissenschaftli-
che Psychologie“ 

 8 Kreditpunkte auf das nicht-psychologische Nebenfach T 
 13 Kreditpunkte auf das Modul U: „Berufsbezogenes Praktikum“ 
 12 Kreditpunkte auf das Modul V: „Bachelor-Arbeit“ 
 1 Kreditpunkt auf das Modul W: „Projektmodul“ 
 2 Kreditpunkte auf das Modul X: „Präventive und rehabilitative Konzepte 

psychotherapeutischen Handelns“ 
 2 Kreditpunkte auf das Modul Y: „Berufsethik und Berufsrecht“ 

 
Ohne Bindung an einen Studienabschnitt entfällt 1 Kreditpunkt auf das Pflichtmodul 
"Versuchspersonenstunden".  

 
Ein Modul in der Kernphase kann nur belegen, wer mindestens 30 Kreditpunkte aus 
der Orientierungsphase erworben hat und mindestens die Modulprüfung B1 (Quan-
titative Methoden I) oder die Modulprüfung B2 (Quantitative Methoden II) bestan-
den hat 
 
  



 

Anlage 2 
Nachweis der Inhalte, die im Bachelorstudiengang Psychologie im Rahmen der 
hochschulischen Lehre vermittelt werden zur Vorlage bei dem Antrag auf Zulas-
sung zur psychotherapeutischen Prüfung 

Grundlagen der Psychologie für Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten 

Summe ECTS: 
46 

Zu vermittelnder Inhalt 
Modul/Veranstaltung im  
Bachelorstudiengang 

ECTS 

Allgemeine Psychologie unter Be-
rücksichtigung von kognitiven Pro-
zessen in den Bereichen Sprache, 
Lernen, Gedächtnis, Emotion und 
Motivation  

Modul G: Grundlagen der Psycho-
logie: Allgemeine Psychologie I – 
Wahrnehmung und Denken 

8 

Modul H: Grundlagen der Psycho-
logie: Allgemeine Psychologie II 

8 

Differentielle Psychologie und Per-
sönlichkeitspsychologie 

Modul K: Grundlagen der Psycho-
logie: Differentielle Psychologie 
und Persönlichkeitspsychologie 

8 

Entwicklungspsychologie 

Modul J: Grundlagen der Psycho-
logie: Entwicklungspsychologie 

Vorlesung: Entwicklungspsycholo-
gie 

4 

Sozialpsychologie 
Modul L: Grundlagen der Psycho-
logie: Sozialpsychologie 

8 

Biologische Psychologie 
Modul I: Grundlagen der Psycholo-
gie: Biologische Psychologie 

8 

Kognitiv-affektive Neurowissen-
schaften 

Modul A: Pharmakologische und 
neurowissenschaftliche Grundlagen 
des Verhaltens 

Vorlesung: Kognitiv-affektive 
Neurowissenschaften 

2 

 

Grundlagen der Pädagogik für Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten 

Summe ECTS: 
4 

Zu vermittelnder Inhalt 
Modul/Veranstaltung im  
Bachelorstudiengang 

ECTS 

Erziehung und Bildung  

Modul J: Entwicklungspsychologie 

Vorlesung: Grundlagen der An-
wendungen der Pädagogik für Psy-
chotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten 

4 

Bedeutung sozialer und kultureller 
Faktoren für Bildungs- und Erzie-
hungsprozesse 

Pädagogische Interventionen und 
Interventionssettings 



 

Rechtliche sowie familien- und so-
zialpolitische Regelungen mit Aus-
wirkungen auf pädagogische und 
psychologische Interventionen 

 

Grundlagen der Medizin für Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten 

Summe ECTS: 
4 

Zu vermittelnder Inhalt 
Modul/Veranstaltung im  
Bachelorstudiengang 

ECTS 

Anatomie 

Modul A: Pharmakologische und 
neurowissenschaftliche Grundlagen 
des Verhaltens 

Vorlesung: Grundlagen der Medi-
zin für Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten 

4 

Aufbau und Funktion des Nerven-
systems 

Ausgewählte Krankheitsbilder, 
insb. internistische, neurologische, 
orthopädische und pädiatrische 
Krankheitsbilder 

Biologische Komponenten psychi-
scher Störungen und Symptome 

Genetik und Verhaltensgenetik 

Grundlagen der somatischen Diffe-
rentialdiagnostik 

 

Grundlagen der Pharmakologie für Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten 

Summe ECTS: 
2 

Zu vermittelnder Inhalt 
Modul/Veranstaltung im  
Bachelorstudiengang 

ECTS 

Pharmakodynamik Modul A: Pharmakologische und 
neurowissenschaftliche Grundlagen 
des Verhaltens 

Vorlesung: Grundlagen der Phar-
makologie für Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten 

2 
Pharmakokinetik 

Psychopharmaka 

Pharmakotherapie 

 

Störungslehre 
Summe ECTS: 
8 

Zu vermittelnder Inhalt 
Modul/Veranstaltung im  
Bachelorstudiengang 

ECTS 



 

Allgemeine und spezielle Krank-
heitslehre psychischer und psy-
chisch mitbedingter Erkrankungen 
im Kindes- Jugend- und Erwachse-
nenalter einschl. des Säuglings-, 
Kleinkind- und höheren Lebensal-
ters 

Modul N: Klinische Psychologie: 
Störungslehre 

8 

Epidemiologie und Komorbidität 

Klinisch-psychologische Diagnos-
tik und Klassifikation 

Modelle über Entstehung, Auf-
rechterhaltung und Verlauf psychi-
scher und psychisch mitbedingter 
Erkrankungen im Kindes- Jugend- 
und Erwachsenenalter einschl. des 
Säuglings-, Kleinkind- und höheren 
Lebensalters unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Stö-
rungsmodelle der wissenschaftlich 
geprüften und anerkannten psycho-
therapeutischen Verfahren und Me-
thoden 

 

Psychologische Diagnostik 
Summe ECTS: 
12 

Zu vermittelnder Inhalt 
Modul/Veranstaltung im  
Bachelorstudiengang 

ECTS 

Allgemeine diagnostische Verfah-
ren und Methoden 

Modul E: Grundlagen der Diagnos-
tik: Grundlagen psychologischer 
Diagnostik und Grundlagen der 
Testtheorie 

8 

Diagnostische Verfahren und Me-
thoden zur Verhaltensbeobachtung 
einschl. der Verfahren und Metho-
den zur Patientenbeobachtung 

Indikationen und diagnostische 
Prozesse bei Menschen aller Alters- 
und Patientengruppen 

Merkmale von Klassifikationssyste-
men einschl. ihrer Fehlerquellen 

Psychometrische Grundlagen des 
Messens als Voraussetzung für 
Testtheorien und Testkonstruktio-
nen Modul F: Diagnostische Verfahren: 

Leistungs- und Persönlichkeitsmes-
sung und Interview und Beobach-
tung 

4 
Psychische und psychopathologi-
sche Befunderhebung unter Be-
rücksichtigung differentialdiagnos-
tischer Erkenntnisse 



 

Sprache und Interaktion im diag-
nostischen Prozess sowie Ge-
sprächsführungsmethoden 

 

Allgemeine Verfahrenslehre der Psychotherapie 
Summe ECTS: 
8 

Zu vermittelnder Inhalt 
Modul/Veranstaltung im  
Bachelorstudiengang 

ECTS 

Die wissenschaftliche geprüften 
und anerkannten psychotherapeuti-
schen Verfahren und Methoden 

Modul Q: Aufbaumodul Klinische 
Psychologie: Allgemeine Verfah-
renslehre der Psychotherapie 

8 
Anerkannte Merkmale für die Be-
wertung der wissenschaftlichen 
Evidenz der wissenschaftlich ge-
prüften und anerkannten psychothe-
rapeutischen Verfahren und Metho-
den sowie von evidenzbasierten 
Neuentwicklungen 

 

Präventive und rehabilitative Konzepte psychotherapeuti-
schen Handelns 

Summe ECTS: 
2 

Zu vermittelnder Inhalt 
Modul/Veranstaltung im  
Bachelorstudiengang 

ECTS 

Merkmale und Funktion von Prä-
vention und Rehabilitation unter 
Berücksichtigung der Belange un-
terschiedlicher Alters- und Patien-
tengruppen Modul X: Präventive und rehabili-

tative Konzepte psychotherapeuti-
schen Handelns 

2 

Präventionsprogramme und Reha-
bilitationsansätze unter Berücksich-
tigung der Belange unterschiedli-
cher Alters- und Patientengruppens 

 

Wissenschaftliche Methodenlehre 
Summe ECTS: 
19 

Zu vermittelnder Inhalt 
Modul/Veranstaltung im  
Bachelorstudiengang 

ECTS 

Geschichte der Psychologie und 
Psychotherapie 

3 



 

Methoden und wissenschaftliche 
Konzepte für die Erforschung 
menschlichen Verhaltens und Erle-
bens einschl. epidemiologischer 
Forschung 

Modul C1: Grundlagen der Psy-
chologie: Versuchsplanung und –
auswertung: Versuchsplanung 

Planung und Durchführung wissen-
schaftlicher Studien 

Datenerhebung und Datenanalyse 
unter Nutzung digitaler Technolo-
gien 

Modul C2: Grundlagen der Psy-
chologie: Versuchsplanung und –
auswertung: Computergestützte 
Datenanalyse 

4 

Deskriptive und Inferenz-Statistik 
sowie statistische Methoden der 
Evaluationsforschung 

Modul B: Quantitative Methoden 12 

 

Berufsethik und Berufsrecht 
Summe ECTS: 
2 

Zu vermittelnder Inhalt 
Modul/Veranstaltung im  
Bachelorstudiengang 

ECTS 

Ethik in Forschung und Praxis 

Modul Y: Berufsethik und Berufs-
recht 

2 
Berufsrechtliche Vorgaben des psy-
chotherapeutischen Handelns 

Sozialrechtliche Vorgaben der psy-
chotherapeutischen Versorgung 

 

 
 


